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Änderung des Staatspersonalgesetzes - Erweiterung der Kündi-
gungsgründe und Integration der Inkonvenienzentschädigungen in 
die Lohnfortzahlung

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 79 und 86 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8.
Juni 1986[BGS 111.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom

beschliesst:

I.

Der Erlass Gesetz über das Staatspersonal vom 27. September 1992 (Stand 
1. Juni 2016) wird wie folgt geändert:

§  26
Demission und Kündigung; Fristen, Termine und Form

1 Die Beamten und Beamtinnen können auf ihr Gesuch hin und ohne Angabe von
Gründen während der Amtsperiode auf das Ende eines Monates aus dem 
Dienstverhältnis entlassen werden. Die Demissionsfrist beträgt drei Monate.

2 Die Frist für die Kündigung des Anstellungsverhältnisses nach Ablauf der Pro-
bezeit beträgt beidseitig drei Monate. Wenn das Anstellungsverhältnis bis zu ei-
nem Jahr eingegangen wird, beträgt die Kündigungsfrist beidseitig einen Monat. 
Wird eine Stelle aufgehoben und kann der betroffenen Person kein anderer 
Arbeitsbereich zugewiesen werden, beträgt die Kündigungsfrist für den Arbeitge-
ber sechs Monate. Vorbehalten bleibt Absatz 3.

2bis Bei einer Kündigung gemäss § 27 Absatz 4 Buchstabe d beträgt die Kündi-
gungsfrist für den Arbeitgeber sechs Monate.
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3 Im Anstellungsvertrag kann eine längere Kündigungsfrist vereinbart werden. Sie
darf sechs Monate nicht übersteigen.

4 Die Kündigung wird auf Ende eines Monats ausgesprochen. Sie hat beidseits 
schriftlich zu erfolgen.

§  27
Ordentliche Kündigung

1 Die Angestellten können das Dienstverhältnis ohne Angabe von Gründen kündi-
gen. Die Anstellungsbehörde hat die Kündigung zu begründen.

2 …

3 Die Anstellungsbehörde kann das Anstellungsverhältnis nach Ablauf der Probe-
zeit kündigen, wenn wesentliche Gründe diesen Schritt rechtfertigen.

4 Wesentliche Gründe liegen vor, wenn

a) die Arbeitsstelle aufgehoben wird und die Zuweisung eines andern Arbeitsbe-
reiches nicht möglich ist;

a) die Arbeitsstelle ganz oder teilweise aufgehoben wird und die Zuweisung eines
andern Arbeitsbereiches nicht möglich ist;

b) der oder die Angestellte wegen mangelnder Eignung (Fach-, Führungs- oder 
Sozialkompetenz) nicht in der Lage ist, seine oder ihre Aufgaben zu erfüllen 
oder wenn er oder sie ungenügende Leistungen erbringt oder sein oder ihr Ver-
halten zu berechtigten Klagen Anlass gibt;

c) der oder die Angestellte eine strafbare Handlung begangen hat, die nach Treu 
und Glauben mit der korrekten Aufgabenerfüllung nicht vereinbar ist.

c) der oder die Angestellte eine strafbare Handlung begangen hat, die nach Treu 
und Glauben mit der korrekten Aufgabenerfüllung nicht vereinbar ist;

d) dem oder der Angestellten geänderte Anstellungsbedingungen gemäss § 35bis 
unterbreitet werden und dieser oder diese sich innert Monatsfrist damit nicht 
einverstanden erklärt.

5 Eine Kündigung durch die Anstellungsbehörde nach Absatz 4 Buchstabe b kann
nur ausgesprochen werden, wenn dem oder der Angestellten vorgängig eine an-
gemessene Bewährungsfrist eingeräumt und für den Fall der Nichtbewährung die
Kündigung angedroht worden ist. Die Verordnung regelt das Verfahren.
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6 Das Kündigungsverfahren richtet sich nach dem Verwaltungsrechtspflegege-
setz.

7 Die Kündigung zivilrechtlicher Anstellungsverhältnisse richtet sich nach dem 
Obligationenrecht.

2.3.1. Pflichten 2.3.1. Pflichten und Umgestaltung des Anstellungsverhältnisses

§  35bis

Umgestaltung des Anstellungsverhältnisses

1 Der Arbeitgeber kann Staatsbediensteten im Zusammenhang mit einer Reor-
gansisation die Umgestaltung des Anstellungsverhältnisses mit zumutbar geän-
derten Arbeitsbedingungen anbieten, welche spätestens nach Ablauf einer Frist 
von sieben Monaten auf den Ersten des darauffolgenden Monats in Kraft treten 
soll.

§  47
Anspruch auf Lohnfortzahlung

1 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im unbefristeten Anstellungsverhältnis ha-
ben bei Krankheit und Unfall unter Vorbehalt von Absatz 2 Anspruch auf den vol-
len Lohn

a) während der Probezeit für die Dauer von sechs Monaten;

b) nach Ablauf der Probezeit für die Dauer von zwölf Monaten.

2 Während krankheits- oder unfallbedingten Absenzen besteht kein Anspruch auf 
die Ausrichtung von Zulagen für Bereitschaftsdienste, Nachtdienste, unregelmäs-
sige Arbeitszeiten oder Sondereinsätze. Der Anspruch auf Lohnfortzahlung kann 
gekürzt werden, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die Krankheit 
oder den Unfall vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat.

2 Während krankheits- oder unfallbedingten Absenzen besteht Anspruch auf die 
Ausrichtung von Zulagen für Bereitschaftsdienste, Nachtdienste, unregelmässige 
Arbeitszeiten oder Sondereinsätze. Der Anspruch auf Lohnfortzahlung kann ge-
kürzt werden, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die Krankheit oder
den Unfall vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat.

3 Der Regierungsrat regelt den Anspruch auf Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen im befristeten Anstellungsverhältnis.

4 …
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5 …

6 …

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Solothurn, ...

Im Namen des Kantonsrates
 
Urs Huber
Präsident
 
Fritz Brechbühl
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem .... Referendum.


